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Durch	das	Programmgesetz	vom	10.	August	2015,	erschienen	 im	Belgischen	Staatsblatt	am	18.	August	
2015,	wurde	die	sogenannte	Innovationsprämie	bis	zum	1.	Januar	2017	verlängert.	

Die	Maßnahme	wendet	sich	auf	alle	Unternehmen,	die	dem	Gesetz	vom	5.	Dezember	1968	kollektiven	
Arbeitsabkommen	und	paritätischen	Kommissionen	unterworfen	sind	sowie	deren	Arbeitnehmer	unter	
Arbeitsvertrag	 an.	 Sie	 besteht	 aus	 der	 kompletten	 Steuerbefreiung	 einer	 Prämie,	 die	 der	 Arbeitgeber	
seinem	 kreativen	 Arbeitnehmer	 auszahlt,	 um	 einen	 innovativen	 Vorschlag,	 der	 einen	 Beitrag	 zur	
Wettbewerbsfähigkeit	des	Unternehmens	darstellt,	zu	belohnen.	

Die	 Innovation	 wird	 als	 Neuheit	 definiert,	 die	 die	 herkömmlichen	 Unternehmensaktivitäten	 um	 einen	
reellen	 Mehrwert	 ergänzen.	 Hierbei	 kann	 es	 sich	 um	 eine	 technische	 oder	 wirtschaftliche	 Neuerung	
handeln,	 eine	 Förderung	 der	 Produktivität,	 die	 Förderung	 des	 Umweltschutzes,	 die	 Organisation	 des	
Arbeitsumfeldes	sowie	die	Arbeitsgesundheit	betreffen.	
	

Die	 Innovation	 kann	 sich	 ebenfalls	 in	 den	 unterschiedlichsten	Bereichen	bemerkbar	machen,	 sei	 es	 im	
Bereich	 der	 Produkte	 oder	 Dienstleistung	 des	 Unternehmens,	 der	 Fertigungsprozesse,	 der	
Arbeitsabläufe	oder	des	Arbeitsumfeldes.		

Die	Prämie,	die	das	Monatsbruttogehalt	des	Arbeitnehmers	nicht	überschreiten	darf,	ist	100	%	netto.	Das	
Unternehmen	zahlt	keine	Sozialversicherungsbeiträge	auf	diese	Prämie,	und	auch	für	den	Arbeitnehmer	
fallen	 keine	 Sozialversicherungsbeiträge	 und	 Steuern	 an.	 Für	 ein	 gleiches	 Projekt	 kann	 die	 Prämie	
maximal	 10	 Arbeitnehmern	 gewährt	 werden,	 die	 Gesamtausschüttung	 darf	 1%	 der	 Gehaltsmasse	 des	
Unternehmens	nicht	übersteigen.	Die	Prämie	betrifft	maximal	10	%	der	Arbeitnehmer.	In	Unternehmen	
mit	weniger	als	30	Personen	liegt	dieses	Maximum	bei	3	Arbeitnehmern.		

Das	 Verfahren	 zur	 Inanspruchnahme	 des	 Systems	 ist	 recht	 simpel.	 Es	 besteht	 aus	 einer	 internen	
Kommunikation	 auf	 Ebene	 des	 Unternehmens,	 einer	 Mitteilung	 an	 den	 FÖD	 Wirtschaft	 sowie	 eine	
Mitteilung	an	das	Landesamt	für	Soziale	Sicherheit	(L.S.S.).	

Möchten	 Sie	 das	 System	 der	 Innovationsprämie	 umsetzen?	 THG	 IP	 Solutions	 und	 das	 THG	
Lohnsekretariat	beraten	Sie	gerne	und	helfen	Ihnen	bei	der	praktischen	Umsetzung.	
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